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Kiel, 2. November 2009 

 
 
 

 

Schleswig-Holsteinischer Landtag 
Umdruck 17/8 

 
 

 
Antrag auf Zustimmung des Finanzausschusses gemäß § 20 Abs. 12 Haushalts-
strukturgesetz 2009 / 2010;  
Gründung und Betrieb der Anstalt öffentlichen Rechts „Einheitlicher Ansprechpart-
ner Schleswig-Holstein“ 
 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

das Gesetz zur Gründung der Anstalt öffentlichen Rechts „Einheitlicher Ansprechpartner 

Schleswig-Holstein“ ist am 25. September 2009 in Kraft getreten. Die Einrichtung des Ein-

heitlichen Ansprechpartners (EAP) dient der Umsetzung der EG-Dienstleistungsrichtlinie 

und muss bis zum 28. Dezember 2009 richtlinienkonform umgesetzt sein.  

 

… 



- 2 - 

Zur Aufnahme des Betriebes der Anstalt haben sich die Träger der Anstalt auf einen vor-

läufigen Wirtschaftsplan für die Jahre 2009 bis 2010 verständigt, den ich als Anlage 1 bei-

füge. 

 

Danach benötigt die Anstalt zur Aufnahme des Betriebes im Jahr 2009 fünf Planstellen 

und Stellen, sowie - abhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme des Einheitlichen 

Ansprechpartners im Laufe des Jahres 2010 - bis zu fünf weitere Planstellen und Stellen 

(also insgesamt bis zu zehn Planstellen und Stellen). Die Wertigkeit der Planstellen und 

Stellen sind dem vorläufigen Wirtschaftsplan zu entnehmen. Daneben wird die Anstalt 

Sachkosten gemäß dem vorläufigen Wirtschaftsplan verursachen. Bis zur tatsächlichen 

Arbeitsaufnahme der Anstalt ist vorgesehen, die notwendigen Sach- und Personalaufwen-

dungen aus dem Titel 1111 - 534 01 „Modernisierung der Verwaltung“ zu leisten. Die not-

wendige IT-Ausstattung wird der Anstalt vom Land überlassen; das Land nimmt insoweit 

seine IT-Infrastrukturverantwortung wahr. Personal der Anstalt soll aus Zeitgründen im 

Jahr 2009 weitgehend durch Abordnungen der Träger der Anstalt gegen Kostenerstattung 

erfolgen (Kommunen, Wirtschaftskammern, Land). 

 

Ich bitte um Zustimmung zum vorläufigen Wirtschaftsplan und zum vorgesehenen Vorge-

hen. Die Deckung der Ausgaben des Landes lt. vorläufigem Wirtschaftsplan 2010 erfolgt 

im Kapitel 11 03 im Haushaltsvollzug. Die Anstalt wird den endgültigen Wirtschaftsplan 

2010 dem Finanzausschuss vorlegen. 

 

Ich darf darauf hinweisen, dass die Träger der Anstalt öffentlichen Rechts ihre Finanzie-

rungsbeiträge nach § 5 Abs. 1 der Kooperationsvereinbarung ganz oder teilweise, dauer-

haft oder auf bestimmte Zeit durch die Gestellung von Personal an die AöR im Rahmen 

des vereinbarten Stellensolls erbringen können.  

 
 
Mit freundlichen Grüßen  Anlagen: 

- vorläufiger Wirtschaftsplan 

gez.    - Kooperationsvereinbarung EAP 

Rainer Wiegard 




























